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D_03c Positionsbeschreibung Datenschutzbeauftragte/r 
 

Grundlagen 

 

Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbe-

sondere des Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Da-

tenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der unten ange-

führten Aufgaben. (Art 37 DSGVO) 

 

 

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

 

Dem Datenschutzbeauftragten obliegen folgende Aufgaben: 

 

• Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und der Be-

schäftigten hinsichtlich ihrer Pflichten nach der DSGVO sowie nach sonstigen Datenschutz-

vorschriften. 

• Überwachung der Einhaltung der DSGVO und anderer Datenschutzvorschriften im Unterneh-

men 

• Überprüfung der Strategien des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den 

Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten  

• Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter 

und der diesbezüglichen Überprüfungen 

• Beratung — auf Anfrage — im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung 

• Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

• Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhän-

genden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Artikel 36, und gegebe-

nenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.  

• Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ih-

rer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Ver-

ordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen.  

 

Stellung des Datenschutzbeauftragten  

 

• Der Datenschutzbeauftragte muss ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz 

personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden werden. 

• Der Datenschutzbeauftragte muss die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Ressour-

cen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die 

zur Erhaltung seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen erhalten. 

• Der Datenschutzbeauftragte ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben an keine Anweisungen be-

züglich der Ausübung dieser Aufgaben gebunden. 

• Der Datenschutzbeauftragte darf von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden.  

• Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der höchsten Managementebene des Ver-

antwortlichen oder des Auftragsverarbeiters. 

•  
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• Der Datenschutzbeauftragte ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben an die Wahrung der Ge-

heimhaltung oder der Vertraulichkeit gebunden. 

• Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Der Verant-

wortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten 

nicht zu einem Interessenkonflikt führen.  

• Es ist NICHT möglich, dass ein Mitglied der Geschäftsführung bzw der Unternehmer selbst 

oder der Verantwortliche für IT diese Position ausübt (Problem der Selbstkontrolle). 

 

(vgl dazu Art 37, 38, 39 DSGVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Dieses Muster dient der beispielsweisen Umsetzung der Regelungen der DSGVO in Be-

zug auf den Datenschutzbeauftragten im Unternehmen. Dieses ist an die Bedürfnisse des jewei-

ligen Unternehmens individuell anzupassen. 

 

Dieses Muster wurde mit größter Sorgfalt erstellt, für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität 

oder Qualität des bereitgestellten Musters können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Haf-

tungsansprüche gegen Personen, welche dieses Muster erstellt haben, sind daher ausgeschlos-

sen. 


